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Gemeindeverwaltung Nidau 
Schulgasse 2, Postfach 240
2560 Nidau

20. Juni 2019

Nidau; Änderungen der baurechtlichen Grundordnung im Bereich AGGLOlac mit Er
teilung der Ausnahmebewilligung zur Rodung nach Art. 5 WaG 
Abschliessende Vorprüfung (Vorprüfung III) vom 20. Mai 2019; Ergänzung mit Stel
lungnahme/ Anhörung BAFU 
Vorprüfung gemäss Art. 59 BauG und 118 BauV 

�
Sehr geehrte Damen und Herren

In der Beilage erhalten Sie den Anhörungsbericht des BAFU sowie die Stellungnahme des KAWA.
Sie bilden ergänzenden Bestandteil unseres Vorprüfungsberichts III vom 20.05.2019. 

Wir bitten Sie die (kommentierten) Anträge des BAFU für die Weiterbearbeitung zu berücksichtigen
und mit dem Bereichsleiter Waldrecht, Herrn Reto Sauter, direkt Kontakt für eine Nachreichung der
überarbeiteten Unterlagen ans BAFU aufzunehmen.

Anhörungsbericht BAFU vom 06.05.2019
Stellungnahme KAWA vom 11.06.2019 

Freundliche Grüsse

Amt für Gemeinden und Raumordnung
Abteilung Orts- und Regionalplanung 

Regula Siegenthaler, Raumplanerin

Handskizze zu einer möglichen Verschiebung des Seeuferweges
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- Projektgesellschaft AGGLOlac, Postfach 208, 2560 Nidau 
- Stadtplanung Biel 
- Planteam S AG, Untere Steingrubenstrasse 19, 4500 Solothurn
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- Regierungsstatthalteramt Biel-Bienne
- ENHK, Eidg. Natur- und Heimatschutzkommission
- BAFU, Abteilung Wald
- AWA, Amt für Wasser und Abfall
- LANAT / ANF, Abteilung Naturförderung
- LANAT/ Fl, Fischereiinspektorat
- AK, Amt für Kultur, ADB Archäologischer Dienst Bern
- AK, Amt für Kultur, KDP Kantonale Denkmalpflege
- AöV, Amt für öffentlicher Verkehr
- AUE, Amt für Umwelt und Energie
- KAWA, Amt f. Wald, Fachdienste und Ress. (Waldrecht)
- KAWA, Waldabteilung Mittelland
- Beco Bernerwirtschaft, Immissionsschutz
- TBA Kantonales Tiefbauamt, Nationalstrassenbau
- TBA Tiefbauamt, OIK III
- TBA Tiefbauamt, Dienstleistungszentrum DLZ SFG
- TBA Tiefbauamt, OIK III, Wasserbau
- s.b/b Verein Seeland. biel/bienne
- KL Kantonales Laboratorium
- SVSA Strassenverkehr - und Schifffahrtsamt
- KPL (intern: BAF)
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Amt für Gemeinden und Raumordnung
Abteilung Orts- und Regionalplanung
Frau Regula Siegenthaler
Nydeggasse 1 1/13
3011 Bern

Telefon +41 31 633 50 20
www.be.ch/wald
wald@vol.be.ch

Reto Sauter
Direktwahl +41 31 633 46 23
reto.sauter@vol.be.ch

11. Juni 2019

Nidau: AGGLOIac, Stellungnahme / Anhörung BAFU

Sehr geehrte Frau Siegenthaler

Endlich ist die seit September 2018 ausstehende Anhörung BAFU bei uns eingegangen. Sie ba-
siert noch auf den Unterlagen zur Vorprüfung II und auch auf unserem damaligen Fachbericht
vom 17.09.2018 (Stand Vorprüfung II). Ich habe bewusst dem BAFU die Unterlagen zur Vorprü-
fung III nicht zugestellt, weil sonst der Anhörungsprozess wieder neu gestartet worden wäre und
wir nochmals länger warten müssten.

Der Anhörungsbericht des BAFU datiert vom 06.05.201 9. Er enthält 6 Anträge, die ich nachfol-
gend teilweise kommentieren möchte.

Antrag [1] kann mit der Vorprüfung III als erledigt betrachtet werden, weil das geplante zusätzli-
che Wegnetz im Erlenwäldli nicht mehr erscheint. Es braucht daher auch keine zusätzliche Ro-
dungsbewilligung. Die heute bestehenden Wege können im heutigen Umfang und Zustand erhal-
ten bleiben (Besitzstand ohne Rodungsverfahren).

Die Anträge [2] und [4] und [6] beziehen sich auf den neuen Seeuferweg, der in grosszügig
geschwungener Linie auch am Erlenwäldli vorbei führt und dort kleinflächige Rodungen verur-
sacht. Das BAFU verlangt, dass zur Linienführung dieses Seeuferwegs Varianten gesucht wer-
den sollen, die einerseits weniger Rodung brauchen und anderseits etwas mehr Fläche für Er-
satz am Waldrand geben, so dass auf externe Ersatzleistungen in Form von Natur- und Land-
schaftsschutzmassnahmen verzichtet werden könnte. Auch würde eine solche Variante den Be-
darfsnachweis und die Standortgebundenheit besser aufzeigen.

Aus meiner Sicht wäre es durchaus möglich, den Seeuferweg beim Erlenwäldli etwas weiter in
die Seematte hinaus schwingen zu lassen und damit etwas weniger Rodungsfläche und im Ge-
genzug etwas mehr Ersatzaufforstungsfläche zu bekommen. Beim Strandbad Nidau sind die
Platzverhältnisse aber so eng, dass ich dort die Linienführung auch wegen der Sicherheit und
Übersichtlichkeit nicht ändern würde. Ich lege eine Handskizze mit leicht geänderter Linienfüh-
rung bei. Allerdings bin ich auch der Meinung, dass es hier um „Kosmetik“ geht, angesichts der
Grösse und Bedeutung des Vorhabens. Ich kann mir deshalb auch gut vorstellen, dass die Weg-
führung nicht geändert, die Begründung im Rodungsformular oder im Dokument Rodungsgesuch
aber wortreich verstärkt wird.



Beim Antrag [3] sind dem BAFU die gewünschten Informationen zu den beiden belasteten
Standorten nachzuliefern und klarzustellen, dass diese Belastungsflächen nicht die Rodungsflä-
che direkt betreffen.

Der Antrag [5] bezieht sich auf das vorletzte Gutachten der ENHK. Gemäss dem Vorprüfungs-
bericht III ist der neueste Bericht der ENHK vom 15.04.2019 nun positiver, nachdem insbesonde-
re beim Hochhaus grosse Reduktionen vorgenommen worden sind. Hier empfehle ich, dem
BAFU den neuesten Bericht der ENHK und den Vorprüfungsbericht III zuzustellen.

Zusammenfassend beurteile ich die 6 Anträge des BAFU nicht als gravierend. Ich gehe nicht
davon aus, dass das BAFU gegen das Projekt vom Beschwerderecht Gebrauch machen würde,
wenn die Anträge nicht oder nicht vollständig aufgenommen würden.

Von einer nochmaligen Anhörung des BAFU mit den vollständigen Unterlagen der Vorprüfung III
würde ich absehen.

Der Genehmigungsvorbehalt 6.2 aus unserer Stellungnahme vom 15.04.2019 zur Vorprüfung III
ist damit erfüllt.

Ich bitte Sie, den Anhörungsbericht BAFU der Stadt Nidau (Planungsträgerin) weiterzugeben,
damit die nötigen Informationen und allfälligen Nachbearbeitungen rasch dem BAFU nachge-
reicht werden können. Ich bin gerne bereit, hier mitzuhelfen oder als „Briefträger“ zum BAFU zu
dienen. Allerdings bin ich vom Freitag, 14.06.19, bis Ende Juni abwesend. Ab Anfang Juli stehe
ich zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Abteilung Fachdienste und

Reto Sauter
Bereichsleiter Waldrecht

Kopie
Waldabteilung Mittelland, Waldrecht, Henri Neuhaus

Beilage
Anhörungsbericht BAFU vom 06.05.2019
Handskizze zu einer möglichen Verschiebung des Seeuferweges
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EINGANG ÖS. MA! GA
Eidgenössisches Departement für „

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Umwelt BAFU
Abteilung Wald

CH-3003 Bern. BAFU. SOL

Amt für Wald
Reto Sauter
Laupenstrasse 22
3011 Bern

V Schweizerische Eidgenossensc
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
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Referenz/Aktenzeichen: 2018.09.24-026 / R393-0221
Ihr Zeichen:
Unser Zeichen: SOL
Sachbearbeiter/in: SOL/GD
Bern, 6. Mai 2019

Kanton: BE

Rodungsvorhaben:

Gemeinde: Nidau Rodungsfläche: 965 m2 + 10'926 m2
(Gesamtfläche: 11'891 m2)

Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung im Bereich AGGLOIac
und Erteilung von Ausnahmebewilligungen zur Rodung
(Teilflächen für Seeuferweg und Parzelle Nr. 897 [EXPO-Wäldli])
VORPRÜFUNG II

Leitbehörde: Amt für Gemeinden und Raumordnung, Nydegggasse 11/13, 3011 Bern
Kantonales Verfahren mit Anhörung BAFU (Art. 6 Abs. 2 WaG)

Sehr geehrte Damen und Herren

Besten Dank für Ihre Unterlagen, welche am 24. September 2018 und am 8. Oktober 2018 bei uns
eingegangen sind.

Es beinhaltet zwei Rodungsgesuche (Seeuferweg und EXPO-Wäldli) mit Erläuterungsbericht und
diversen Anhängen. Sämtliche Unterlagen tragen den Vermerk: Vorprüfung II vom 21. Juni 2018.

• Vollständig ausgefüllte Rodungsformulare vom 17. September 2018
• Übersichtskarte 1:25'000
• Plan Rodungsfläche
• Plan Ersatzaufforstungsfläche
• Plan / Beschreibung Ersatzmassnahme

Bundesamt für Umwelt BAFU
Olivier Schneider
Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen
Postadresse: 3003 Bern
Tel. +41 58 46 487 55, Fax +41 58 46 478 66
olivier.schneider@bafu.admin.ch
www.bafu.admin.ch
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© Stellungnahme der folgenden kantonalen Fachstellen:
© Amt für Landwirtschaft und Natur, Abt. Naturförderung, Fachbericht vom 1. September 201 6

(erhalten am 8.10.2018)
© Amt für Landwirtschaft und Natur, Abt. Naturförderung, 2. Fachbericht vom 7. August 2018
■ Amt für Landwirtschaft und Natur, Abt. Naturförderung, Fachbericht vom 4. Oktober 2018

(erhalten am 8.10.2018)
■ Amt für Wald, vom 17. September 2018

© Ökologischer Zustand und Konzept vom 1 . Juni 201 7
© Teilbaureglement AGGLOIac vom 19.4.2018
© Bauzonenplan vom 25. April 2018
© Nutzungszonenplan vom 25. April 2018
© Schutzzonenplan vom 25. April 2018
© Uferschutzplan vom 25. April 2018
® Realisierungsprogramm vom 6. Februar 201 8
• Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung der Stadt Nidau im Bereich AGGLOIac,

Planungsbericht nach Art. 47 RPV vom 15. März 2018
© Richtkonzept AGGLOIac vom 6. März 2018

A. Sachverhalt

Beim vorliegenden Vorhaben geht es um die Beurteilung einer Teiländerung der baurechtlichen
Grundordnung im Bereich AGGLOIac und von zwei damit verbundenen Ausnahmebewilligungen zur
Rodung im Rahmen der Vorprüfung II.

Das Gebiet der Planung AGGLOIac befindet sich unmittelbar am Ufer des Bielersees in der Stadt
Nidau, zwischen den Ausflüssen der Zihl und der Aare. Die Lage des Planungsgebiets AGGLOIac ist
zentrumsnah und attraktiv. Der Bahnhof Biel ist nur wenige Gehminuten entfernt. Das Planungsareal
hat heute eine hohe Bedeutung für die Bevölkerung der Städte Biel und Nidau als Naherholungs- und
Freizeitgebiet am See. Es weist aber auch ausserordentliche Qualitäten für eine Nutzung als
Wohngebiet (regionaler Wohnschwerpunkt) und für eine Durchmischung mit Gewerbebetrieben auf.

Innerhalb des Planungsgebiets AGGLOIac kommen zwei kleinere, isolierte Waldkomplexe vor, das
Erlenwäldli gleich hinter dem Strandbad Nidau und das sogenannte EXPO-Wäldli zwischen Strandbad
Biel und Barkenhafen. Letzteres wurde im Rahmen der EXPO. 02 weitgehend temporär gerodet,
jedoch seither nicht wieder aufgeforstet.

Die vorgesehenen Rodungen zu den beiden Waldkomplexen sind in diesem Verfahrensstadium zu
beurteilen und deren Bewilligung verbindlich in Aussicht zu stellen (öffentliche Auflage und Erteilung
der Rodungsbewilligung im Rahmen der Genehmigung der Nutzungsplanung), weil sie das
Gestaltungs- und Nutzungskonzept massgeblich beeinflussen. Auch sind die verbindlichen
Waldgrenzen und allenfalls nötige Wald-Baulinien im aktuellen Verfahren festzusetzen.

Die Rodung im Erlenwäldli (Seeuferweg, 965 m2) soll die durchgehende, klare Führung des neuen
Seeuferwegs quer durch das ganze Planungsgebiet AGGLOIac ermöglichen. Die geschwungene
Uferpromenade als Hauptverbindung für Fussgänger und nichtmotorisierten Langsamverkehr teilt
gleichzeitig die Gebiete mit Freizeitnutzung klar zu.

Das vorliegende Rodungsgesuch für das EXPO-Wäldli möchte den gesamten Bestand in seiner
heutigen Ausdehnung (10’926 m2; davon aktuell vorhanden T217 m2 und Wiederaufforstungspflicht
9709 m2) definitiv entfernen und durch eine Ersatzaufforstung von 10'671 m2 in Worben sowie mit
Massnahmen zugunsten des Natur- und Landschaftsschutzes (Aufwertung von Amphibienlebensraum
im Auenwald in Ipsach) ersetzen. Durch diese definitive Rodung soll die Realisierung der Planung
AGGLOIac ermöglicht werden.

Für das Vorhaben werden definitive Rodungen von insgesamt 1T891 m2 (965 m2 + 10'926 m2)
benötigt.

042. 1 51 -00002/00075/R393-0221
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Gemäss Art. 6 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Wald (Waldgesetz, WaG; SR 921.0) ist das
BAFU anzuhören, wenn die gesamte Rodungsfläche grösser als 5'000 m2 ist.

B. Stellungnahme im Rahmen der Anhörung

Unsere Stellungnahme erfolgt gestützt auf die oben aufgeführten Unterlagen wie folgt.

1.0 Allgemeine Bemerkung

Erlenwäldli, Wegnetz
Gemäss Bericht zum Rodungsgesuch für den Seeuferweg im Erlenwäldli sind zusätzliche Wege
im Waldareal geplant (S. 12, Abb. 6). Im Text sind diese Wege als Querverbindungen, die eine
Anbindung des Quartiers an den See sicherstellen soll, bezeichnet. Sie werden als 3 m breite
Wege beschrieben. Diese Wege sind gemäss Vorprüfung II des Amtes für Wald des Kantons
Bern (KAWA) vom 17. September 2018 neu in den Planungsunterlagen aufgeführt.
Diese Wege sind nicht Teil des vorliegenden Rodungsgesuchs. In den Unterlagen werden sie
nicht genauer beschrieben (Ausbaustandard, Art der Benutzung), der Bedarf, das höhere
Interesse und die Standortsgebundenheit für diese Wege im Wald werden nicht näher
nachgewiesen. Auf Grund der angegebenen Wegbreite und der voraussichtlich starken zu
erwartenden Nutzung ist es zu prüfen, ob diese Einrichtungen einer Rodungsbewilligung
bedürfen, und gegebenenfalls ob sie bewilligungsfähig sind!
Das KAWA formuliert zu diesem Wegnetz einen Genehmigungsvorbehalt in seiner Vorprüfung II.

Antrag
[1] Für das Rodungsgesuch betreffend Seeuferweg im Erlenwäldli ist es zu prüfen, ob für das

geplante zusätzliche Wegnetz im Wald eine Rodungsbewilligung erforderlich ist.

1. 1 Standortgebundenheit (Art. 5 Abs. 2 Bst. a WaG)
Seeuferweg
Die allgemeine Wegführung des neuen Seeuferwegs ist durch einige Fixpunkte vorgegeben.
Eine Minimierung der Rodungsfläche mit einer leichten Verschiebung der Kurve in westlicher und
nördlicher Richtung, bzw. sogar eine Variante ohne Waldbeanspruchung mit einer seeseitigen
Umfahrung des Erlenwäldli, scheinen technisch machbar zu sein. Gleichzeitig könnte eine
Optimierung des Trassees mindestens einen besseren Ausgleich zwischen Rodung und
Realersatz erlauben. Vorliegend ist der Nachweis der Standortgebundenheit nicht genügend
erbracht.

Antrag
[2] Es ist im Rahmen einer Variantenstudie eine Minimierung der Waldbeanspruchung bzw.

eine Optimierung des Trasses zu suchen. Falls keine Optimierung des Trassees möglich ist,
ist die Standortgebundenheit mit objektiven Gründen darzulegen.

AGGLOIac
Der Planungsperimeter für das Gebiet AGGLOIac ist durch übergeordnete Vorgaben,
raumplanerische Aspekte und eigentumsrechtliche Verhältnisse vorgegeben. Das EXPO-Wäldli
liegt mitten in diesem Planungsperimeter an zentraler Stelle zwischen den ufernahen
Freizeitnutzungen und den stadtnahen Wohnnutzungen. Der Planungsperimeter zeichnet sich
durch eine einmalige Lage am See und ausgezeichnete Erschliessung mit dem öffentlichen
Verkehr aus. Der rund 30 ha grosse Planungsperimeter und die darin eingeschlossene zu
rodende Fläche sind in einer umfangreichen städtebaulichen Gesamtplanung eingebettet, die
eine nachhaltige Stadtentwicklung von Nidau und Biel und eine gute Einbindung in das
Stadtgefüge sicherstellen sollen. Der Einbezug der Waldfläche als Teil des Siedlungsraumes und
öffentliche Freifläche erlaubt eine deutliche Gesamtaufwertung, indem gleichzeitig eine hohe
Bebauungsdichte und eine hohe Qualität und Attraktivität der öffentlichen Erholungsflächen
ermöglicht werden. Eine Berücksichtigung der noch bestehenden und der wieder aufzuforstenden
Waldfläche würde a contrario die Planungsmöglichkeiten entscheidend beschränken.

042. 1 51 -00002/00075/R393-022 1
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Die relative Standortgebundenheit des Vorhabens kann vorliegend als genügend gegeben
erachtet werden.

1.2 Raumplanerische Voraussetzungen (Art. 5 Abs. 2 Bst. b WaG)
Die raumplanerischen Voraussetzungen werden mit der Planung AGGLOIac und der
entsprechenden Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung in Nidau geschaffen. Die
Rodungsbewilligungen werden im Rahmen der Genehmigung der Nutzungsplanung
(Leitverfahren) erteilt.

1.3 Gefährdung der Umwelt (Art. 5 Abs. 2 Bst. c WaG)

Altlasten
Im Rodungsgesuch der Gemeinde Nidau sind auf der Parzelle 897 zwei Kontaminationsbereiche
aufgeführt: Nr. 2 Spy-Lager und Nr. 21 Spychiger. Es wird nicht weiter erklärt, ob diese Standorte
nach der Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten (Altlasten-Verordnung, AltIV;
SR 814.860) im Kataster aufgeführt sind. Auch wird nicht erläutert, ob diese belasteten Standorte
von der Rodung tangiert werden.

Antrag
[3] Um das Gesuch abschliessend beurteilen zu können, sind folgende ergänzende

Informationen nötig:
- Nr. der Standorte gemäss Kataster der belasteten Standorte des Kantons Bern
- Status gemäss Art. 8 AltIV
- In welchem Umfang sind die Standorte tangiert?

Weiter gehen wir aufgrund der uns zur Verfügung gestellten Unterlagen davon aus, dass die
Rodung zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führt. Das heisst, dass gegen die Rodung
weder Gründe wie Erosions-, Rutsch-, Brand- oder Windwurfgefahr sprechen, noch dass die
Realisierung des Vorhabens Immissionen, Gewässerverschmutzungen oder andere
Auswirkungen zur Folge hat, die mit dem Umweltrecht des Bundes nicht vereinbar sind.

1.4 Bedarfsnachweis / Interessenabwägung (Art. 5 Abs. 2 WaG)
Seeuferweg
Der generelle Bedarf für eine gute, klare Linienführung des neuen Seeuferweges im Rahmen der
umfangreichen Planung AGGLOIac wird anerkannt. Gleichzeitig hat die von der Rodung
betroffene Waldfläche einen hohen ökologischen Wert und ist landschaftsgestalterisch wichtig.
Gerade die Landschaftsgestaltung soll durch das Gesamtprojekt verbessert werden, wozu auch
die Linienführung des Seeuferweges beitragen muss. Der Bedarf und das höhere Interesse für
die Waldbeanspruchung mit der vorliegenden Wegführung sind vorliegend noch nicht
ausreichend nachgewiesen.

Antrag
[4] Es ist eine Minimierung der Waldbeanspruchung bzw. eine Optimierung des Trasses zu

suchen. Falls die Rodungsfläche nicht vermindert werden kann, ist der Bedarf und das
höhere Interesse mit objektiven Gründen darzulegen.

AGGLOIac
Die Rodung ist im Zusammenhang mit der Gesamtplanung AGGLOIac zu beurteilen, weil im
Rahmen der grossflächigen Gesamtplanung eine übergeordnete städtebauliche Ordnung von
Freiräumen, Erholungszonen und neuen Wohngebieten angestrebt wird. Der ökologische Wert
und der Erholungswert des Waldes sind durch die temporäre Rodung für die Expo. 02 bereits
weitgehend zerstört und brauchten für eine Wiederherstellung mehrere Jahrzehnte, wenn dies
mit dem sehr hohen Erholungsdruck der Bevölkerung überhaupt gelingen könnte.
Der noch vorhandene Teil des EXPO-Wäldlis erfüllt landschaftliche und ökologische Funktionen.
In der Interessenabwägung zwischen der zukünftigen Nutzung des Areals und der Erhaltung
(bzw. hier grossenteils Wiederherstellung) des Waldareals an genau dieser Stelle kann aus der
nun vorliegenden Planung ein hohes öffentliches Interesse an der zukünftigen Nutzung der
Fläche als öffentlicher Freiraum, als Erweiterung des Strandbades, als durchgehende
Uferpromenade und zum Teil als Siedlungsraum im Rahmen eines Gesamtkonzepts abgeleitet
werden. Würden nur Teile des Konzepts umgesetzt (z.B. die Erweiterung des Strandbades und
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zugunsten des Natur- und Landschaftsschutzes für die restlichen 255 m2 (Aufwertung von
Amphibienlebensraum im Auenwald in Ipsach; Art. 7 Abs. 2 Bst. b WaG) erbracht werden.

Der Rodungsersatz kann als genügend erachtet werden.

C. Schlussfolgerung

Zusammenfassend können wir uns - auf Grund der uns zugestellten Unterlagen - zur Rodung und
zum Rodungsersatz noch nicht abschliessend äussern. Wir bitten Sie, uns ergänzende Unterlagen zu
den folgenden Punkten zur Beurteilung zukommen zu lassen:

Prüfung des zusätzlichen Wegnetzes im Erlenwäldli (siehe Punkt 1.0, Antrag [1]);
Minimierung der Waldbeanspruchung bzw. Optimierung des Trasses des Seeuferweges
(siehe Punkte 1.1, 1.4 und 1.6, Anträge [2], [4] und [6]);
ergänzende Informationen zu Altlasten (siehe Punkt 1.3, Antrag [3]);
Berücksichtigung des Gutachtens der ENHK zu ISOS (siehe Punkt 1 .5, Antrag [5]).

Freundliche Grüsse

Bundesamt für Umwelt BAFU

Olivier Schneider
Stv. Leiter Sektion Walderhaltung und Waldpolitik

Beilagen:
- Gutachten der ENHK vom 19.09.2018
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die Uferpromenade), würden die restlichen Waldbestände (bzw. Wiederaufforstungsflächen)
trotzdem keine sinnvollen Waldwirkungen entfalten können.

Das Vorhaben entspricht demzufolge einem öffentlichen Interesse, welches das Interesse an der
Walderhaltung vorliegend überwiegt.

1.5 Berücksichtigung des Natur- und Heimatschutzes (Art. 5 Abs. 4 WaG)
Es sind keine Natur- oder Landschaftsschutzobjekte von nationaler Bedeutung betroffen.
Gemäss dem zweiten Fachbericht der Abteilung Naturförderung des Kantons (ANF) vom 17.8.18
sind im Einflussbereich des Projektes verschiedene geschützte oder schützenswerte
Lebensräume (Biotope) vorhanden:
© Ufervegetation (Art. 21 des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz, NHG;

SR 451);
• Auenwälder, namentlich das Erlenwäldli (Waldnaturinventar WNI-Objekt Nr. 743001) und

Restfläche EXPO-Wäldli (Art. 21 NHG);
o Hecken und Feldgehölze (Art. 18 Abs. Ibis NHG; Art. 27 und 28 des Naturschutzgesetzes des

Kantons Bern [NSchG; SR 426.11]);
® (Halb-)Trockenrasen und Pionierflächen (Art. 14 Abs. 3 und 4 der Verordnung über den Natur-

und Heimatschutz, NHV; SR 451.1);
• Einzelbäume und Baumgruppen (Art. 14 Abs. 3 und 4 NHV).

Von diesen Lebensräumen sind seltene Pflanzen und Tiere bekannt (z.B. Ruderalarten,
Amphibien, Reptilien etc.), welche nach Naturschutzrecht geschützt sind. Alle Lebensraumtypen
mit geschützten Arten werden im Naturschutzrecht den schützenswerten Biotopen im Sinne von
Art. 14 Abs. 3 und 4 NHV zugerechnet.
Die Ersatzmassnahmen sind gut dargelegt. In den Fachberichten vom 17.8.2018 und 4.10.2018
stimmt die kantonale Abteilung Naturförderung (ANF) den Rodungen zu, unter Voraussetzung
von konkret formulierten Auflagen.
Aus naturschutzfachlicher Sicht stünde der Rodung nichts im Wege, falls alle Auflagen
eingehalten und alle vorgesehenen Ersatzmassnahmen und Wiederaufforstungsmassnahmen
umgesetzt würden. Allerdings steht das die Rodung auslösende Projekt im Widerspruch zu Art. 6
NHG, da es gemäss dem Gutachten der ENHK vom 19.09.2018 (vgl. Beilage) als eine
schwerwiegende Beeinträchtigung des ISOS-Objektes Nidau einzustufen ist. ISOS ist ein
Inventar des Bundes gemäss Art. 5 NHG.

Antrag
[5] Das Projekt hat die Anforderungen gemäss Gutachten der ENHK vom 19.09.2018 zu

berücksichtigen.

Unter Berücksichtigung des obigen Antrages wird dem Natur- und Heimatschutz gemäss Art. 5
Abs. 4 WaG gebührend Rechnung getragen.

1.6 Rodungsersatz (Art. 7 WaG)
Seeuferweci
Für die definitiven Rodungen von 965 m2 erfolgen drei kleinflächige Ersatzaufforstungen im
Umfang von 486 m2 am Rand des Erlenwäldlis (Art. 7 Abs. 1 WaG). Weitere geeignete
Realersatzflächen stehen in der unmittelbaren Umgebung nicht zur Verfügung. Deshalb werden
drei Massnahmen zugunsten des Natur- und Landschaftsschutzes (Art. 7 Abs. 2 Bst. b WaG),
alle innerhalb von Waldareal, einbezogen. Insgesamt sind die Ersatzleistungen quantitativ und
qualitativ gleichwertig mit der Rodungsfläche.
Mit einer Optimierung des Trasses des Seeuferweges ist eine Minimierung der Rodungsfläche
und gleichzeitig einen Ausgleich mit dem Realersatz in unmittelbaren Nähe anzustreben (siehe
auch die obigen Anträge [2] und [4]).

Antrag
[6] Für den Seeuferweg ist einen Ausgleich von Rodung und Realersatz anzustreben. Falls

einen Ausgleich nicht erreicht werden kann, ist dies mit objektiven Gründen darzulegen.

AGGLOIac
Der Rodungsersatz für die definitiven Rodungen von 10'926 m2 kann grösstenteils durch eine
Ersatzaufforstung von 10’671 m2 in Worben (Art. 7 Abs. 1 WaG) sowie mit Massnahmen
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- Gutachten ENHK vom 15.04.2019

Kopie:
- Gemeindeverwaltung Nidau
- Projektgesellschaft AGGLOIac, Postfach 208, 2560 Nidau
- Stadtplanung Biel
- Planteam S AG, Untere Steingrubenstrasse 19, 4500 Solothurn

Kopie per E-Mail:
- ENHK, Eidg. Natur- und Heimatschutzkommission
- KAWA, Amt f. Wald, Fachdienste und Ress. (Waldrecht)
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siastiques du canton de Berne

Nydeggasse 11/13
3011 Bern

Bundesamt für Umwelt BAFU
Abteilung Wald
Olivier Schneider
3003 Bern

Telefon 031 633 73 25
Telefax 031 634 51 58

www.be.ch/agr

Sachbearbeiterin:
G.-Nr.:
Mail:

Regula Siegenthaler
2016.JGK. 3912
Regula. Siegenthaler@jgk. be. ch

20. Juni 2019

Nidau; Änderungen der baurechtlichen Grundordnung im Bereich AGGLOIac mit Er-
teilung der Ausnahmebewilligung zur Rodung nach Art. 5 WaG
Abschliessende Vorprüfung (Vorprüfung III) vom 20. Mai 2019; Ergänzung mit Stel-
lungnahme / Anhörung BAFU
Vorprüfung gemäss Art. 59 BauG und 118 BauV

Sehr geehrter Herr Schneider

Das Amt für Wald hat mit Schreiben vom 1 1 . Juni 201 9 dem AGR (Leitbehörde) den Anhörungsbe-
richt des BAFU vom 6. Mai 2019 zugestellt.

Der im Anhörungsbericht BAFU formulierte Antrag [5] bezieht sich auf das vorletzte Gutachten der
ENHK vom 19. September 2018. Nachdem insbesondere die Gebäudehöhe des Hochhauses be-
deutend reduziert wurde, kommt die ENHK in ihrem neusten Bericht vom 15. April 2019 zum
Schluss, dass die im Stand der dritten Vorprüfung (VP III) vorliegende Teiländerung der baurechtli-
chen Grundordnung der Stadt Nidau im Bereich AGGLOIac als leichte Beeinträchtigung im Hin-
blick auf die Schutzziele des ISOS-Objekts Nidau von nationaler Bedeutung eingestuft werden
kann. Mit dem überarbeiteten Projekt werden nun die Anforderungen der ENHK erfüllt (siehe dazu
auch Vorprüfungsbericht III vom 20. Mai 2019).

Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse

Amt für Gemeinden und Raumordnung
Abteilung Orts- und Regionalplanung

Regula Siegenthaler, Raumplanerin

Vorprüfungsbericht AGR vom 20.05.2019

2016.JGK.3912/ 00.1002



Amt für Gemeinden Office des affaires communales
und Raumordnung et de l'organisation du territoire

Justiz-, Gemeinde- und
Kirchendirektion des
Kantons Bern

Direction de la justice, des affaires
communales et des affaires ecclé-
siastiques du canton de Berne

Nydeggasse 11/13
301 1 Bern
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Sachbearbeiterin:
G.-Nr.:
Mail:

Regula Siegenthaler
2016.JGK.3912
Regula.Siegenthaler@jgk.be.ch

20. Mai 2019

Nidau; Änderungen der baurechtlichen Grundordnung im Bereich AGGLOIac mit Er-
teilung der Ausnahmebewilligung zur Rodung nach Art. 5 WaG
Abschliessende Vorprüfung (Vorprüfung III)
Vorprüfungsbericht gemäss Art. 59 BauG und 118 BauV

Sehr geehrte Damen und Herren

Am 13. März 2019 ist bei uns die Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung im Bereich AG-
GLOIac mit Rodungsgesuch zur abschliessenden Vorprüfung (VP III) eingegangen.

Die sachliche Zuständigkeit des Amts für Gemeinden und Raumordnung (AGR) ergibt sich aus
Art. 61 des kantonalen Baugesetzes vom 9. Juni 1985 (BauG; BSG 721.0) i.V. mit Art. 122b lit. e
der kantonalen Bauverordnung vom 6. März 1985 (BauV; BSG 721.1) und aus Art. 4 Abs. 2 und
Art. 5 des kantonalen Koordinationsgesetzes vom 21. März 1994 (KoG; BSG 724.1).

Mit dem Verfahrensprogramm nach Art. 6 Abs. 2 KoG legte das AGR am 14. März 2019 das Nut-
zungsplanverfahren als Leitverfahren im Sinne des KoG fest und übertrug die Verfahrensleitung an
Frau Regula Siegenthaler, Raumplanerin im AGR.

Unsere Vorprüfung III bezieht sich auf folgende Akten:

1) Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung im Bereich AGGLOIac, bestehend aus:
- Teilbaureglement AGGLOLAC und Vorschriften zum Uferschutzplan See_01.0,

Vorprüfung III vom 13.03.2019, korr. 04.05.2019
- Bauzonenplanl :T000, Teilzonenplan AGGLOIac_01.1: Vorprüfung III vom 13.03.2019
- Nutzungszonenplan 1:T000, Teilzonenplan AGGLOIac_01. 2, Vorprüfung III vom 13.03.2019
- Schutzzonenplan 1:1‘000, Teilzonenplan AGGLOIac_01.3, Vorprüfung III vom 13.03.2019
- Uferschutzplan See 1:1‘000, UeO nach Art. 88 BauG_01.4, Vorprüfung III vom 13.03.2019
- Realisierungsprogramm zum Uferschutzplan See nach SFG_01.5, Vorprüfung III vom

05.03.2019
- Planungsbericht_02.0, Vorprüfung III, Stand 07.03.2019
- Mitwirkungsbericht_03.0, Vorprüfung III vom 13.03.2019 (unverändert vom 02.06.2016)

«D_NR» / «G_YAG»
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2) Rodungsgesuche, bestehend aus:
- Rodungsgesuch Erlenwäldli Nidau, Bericht mit Formular, Planausschnitten, Beilagen, Über-

sichtskarte, Rodungs- und Ersatzaufforstungsplan, Plan Massnahmen zugunsten Natur- und
Landschaftsschutz; Vorprüfung III, Stand 13.03.2019 (inkl. Unterschriftenblätter)

- Rodungsgesuch Parzelle Nr. 897 Nidau, Bericht mit Formular, Planausschnitten, Beilagen;
Übersichtskarte, Rodungsplan, Plan Massnahmen zugunsten Natur.- und Landschafts-
schutz, Übersichtskarte Aufforstungsfläche, Vorprüfung III, Stand 13.03.2019 (inkl. Unter-
schriftenblätter)

Weitere Unterlagen:
- Energiekonzept AGGLOIac_G02.0, Vorprüfung III vom 21.06.2018 (unverändert vom

27.05.2015)
- Rahmenkonzept Mobilität _G02.1, Vorprüfung III, Stand 28.02.2019
- Rahmenkonzept Mobilität, Anhang A, B und C_G02.2, Vorprüfung III, Stand 28.02.2019
- Ökologischer Zustand und Konzept der Schutz-, Ersatz- und Ausgleichsmassnah-

men_G02.3, Vorprüfung III, Stand 13.03.2019
- Projektoptimierung im Sinn des ISOS_G02.4, Vorprüfung III, Stand 05.03.2019
- Annex 2 Wichtigste Änderungen nach Vorprüfungsbericht II vom 1 3.03.201 9

Wir haben erneut bei folgenden Ämtern und Fachstellen Mitberichte eingeholt und die Unterlagen
selbst geprüft:

- (1) Eidg. Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK), Bericht vom 15.04.2019
- (2) Verein Seeland. biel/bienne (s.b/b), Bericht vom 30.04.2019
- (3) Amt für Wasser und Abfall (AWA), Bericht vom 09.04.201 9
- (4) LANAT, Abteilung Naturförderung (ANF), Bericht vom 17.04.2019
- (5) LANAT, Fischereiinspektorat (Fl), Bericht vom 26.03.2019
- (6) Amt für Kultur, Archäologischer Dienst Bern (ADB), Bericht vom 12.04.2019
- (7) Amt für Kultur, Kantonale Denkmalpflege (KDP), Bericht vom 15.04.2019
- (8) Amt für öffentlicher Verkehr (AöV), Bericht vom 16.04.2019
- (9) Amt für Umwelt und Energie (AUE), Bericht vom 10.04.2019
- (10) Amt für Wald (KAWA) Fachdienste und Ressourcen, Waldrecht, Bericht vom 15.04.2019
- (11) Berner Wirtschaft (Beco), Immissionsschutz, Bericht vom 10.04.2019
- (12) Tiefbauamt (TBA), Nationalstrassenbau, Stellungnahme per E-Mail vom 17.04.2019
- (13) Tiefbauamt (TBA), Oberingenieurkreis (OIK) III, Bericht vom 15.04.2019
- (14) Tiefbauamt (TBA), Dienstleistungszentrum (DLZ) SFG, Bericht vom 15.04.2019
- (15) Tiefbauamt (TBA), Oberingenieurkreis (OIK) III, Wasserbau, Bericht vom 15.04.2019
- (16) Kantonales Laboratorium (KL), Bericht vom 20.07.2018 (behält weiterhin Gültigkeit)
- (17) Strassenverkehr - und Schifffahrtsamt (SVSA), Bericht vom 10.04.2019.

Nachfolgend geben wir Ihnen die Ergebnisse unserer Vorprüfung bekannt:

1. Gesamtwürdigung
Das Gebiet der Planung AGGLOIac befindet sich in der Seebucht der Stadt Nidau zwischen Nidau-
Büren-Kanal und der Zihl. Es umfasst die Areale des Strandbades Biel, der Seematte und des
Strandbades Nidau, des Barkenhafens mit dem Gewerbegebiet Mühleruns sowie die Industrie-
und Gewerbegebiete bis zum Schloss Nidau. Auf diesem Areal fand ein Teil der EXPO. 02 am
Standort Biel/Nidau statt. Grössere Teile des Areals liegen seither brach oder werden nur extensiv
in Zwischennutzung beansprucht.

Die Lage des Planungsgebiets AGGLOIac ist sehr zentrumsnah und attraktiv. Der Bahnhof Biel ist
nur wenige Gehminuten entfernt. Das Planungsareal hat heute eine sehr hohe Bedeutung für die
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Bevölkerung der Städte Biel und Nidau als Naherholungs- und Freizeitgebiet am See. Es weist
aber auch ausserordentliche Qualitäten für eine Nutzung als Wohngebiet und für eine Durchmi-
schung mit Gewerbebetrieben auf. Das hohe Potenzial des Areals ist anerkannt. Das Gebiet der
Planung AGGLOIac ist im regionalen Richtplan / RGSK Biel-Seeland als regionalen Wohnschwer-
punkt (Massnahmenblatt A2) festgesetzt und wurde als prioritäres Entwicklungsgebiet Wohnen
aus kantonaler Sicht bezeichnet und im Kantonalen Richtplan (Massnahme A_08) mit dem Koordi-
nationsstand Festsetzung aufgenommen. Die Planung hat dennoch zahlreiche Rahmenbedingun-
gen zu beachten.

Mit AGGLOIac wird eine neues Quartier mit gemischter Nutzung entwickelt. Vorgesehen sind 850
bis 900 Wohnungen (ca. 1‘500 bis 2‘000 Einwohner), sowie Dienstleistungsflächen, ein Hotel und
neue öffentliche Freiflächen sowie eine Erweiterung des Bootshafens.

Die Städte Biel und Nidau als Landeigentümer haben zusammen mit der Mobimo Holding AG, die
als Investorin und Projektentwicklerin fungiert, die Projektgesellschaft AGGLOIac gegründet.

Die Planung AGGLOIac hat schon eine längere Entwicklung hinter sich, die hier nicht abgebildet
werden soll. Sie ist in verschiedenen Dokumenten festgehalten.

Vom Juli bis September 2016 fand die erste kantonale Vorprüfung statt. Die Planung wurde darauf
basierend überarbeitet. Im Rahmen mehrerer Workshops wurde das Mobilitätskonzept (Doku-
ment_G02.1) vertieft und eine Projektoptimierung im Sinne des Inventars der schützenswerten
Ortsbilder der Schweiz ISOS (Dokument_G02.4) vorgenommen.

Am 26. Juni 2018 wurde dem AGR die überarbeitete Planung mit Rodungsgesuch zu einer zweiten
Vorprüfung (Vorprüfung II) zugestellt. Im laufenden Verfahren überwies uns die Stadt Nidau am
3. September 2018 überarbeitete Unterlagen zur Uferschutzplanung nach SFG, welche eine er-
neute Vernehmlassung bei den betroffenen Amts- und Fachstellen bedingte.

Unser Vorprüfungsbericht zur Vorprüfung II, datiert vom 2. November 2018, wurde der Stadt Nidau
als Vorabzug zugestellt. Sie zeigte sehr viele formelle Mängel bei der Umsetzung in die verschie-
denen Teilzonenpläne und Vorschriften. Von materieller Bedeutung für das Projekt AGGLOIac war
hingegen - vor dem Hintergrund des ISOS - der Vorbehalt der ENHK zum geplanten 70 m hohen
Hochhaus.

In der Folge wurden von der Projektgesellschaft AGGLOIac grosse Bestrebungen zur Überarbei-
tung des Hochhauses im Sinne des ISOS unternommen. In einem iterativen Prozess mit der
ENHK wurde die Gebäudehöhe des Hochhauses auf 48 m reduziert. Ebenso konnte die Planung
in verschiedenen Sitzungen unter Beizug der jeweiligen betroffenen Fachstellen weiter bereinigt
und optimiert werden.

Die Vernehmlassung der dritten Vorprüfung (Vorprüfung III) zeigt erfreulicherweise, dass die Pla-
nung nun weitgehend bereinigt ist. Im Rahmen einer konferenziellen Bereinigungssitzung vom
1 . Mai 201 9 wurden die noch verbleibenden materiellen Punkte behandelt. In der Folge wurden die
Inhalte in das Teilbaureglement AGGLOIac und die Vorschriften zum Uferschutzplan See der Vor-
schriften (Dokument 01 .0, Stand vom 04.05.201 9) überführt. Somit trägt die Planung den Anträgen
der Fachstellen zur Vorprüfung III Rechnung.

Die vorliegende Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung im Bereich AGGLOIac mit Ro-
dungsgesuch setzt die Rahmenbedingungen für die Folgeplanungen auf Stufe Überbauungsord-
nungen und späteren Baugesuche in den verschiedenen Teilbereichen des Gebiets AGGLOIac.
Die Planung gilt als bereinigt. Das AGR schliesst mit vorliegendem Bericht zur Vorprüfung III das
Vorprüfungsverfahren ab.

Nachstehend führen wir, wo erforderlich, über die von uns geprüften Anträge der Amts- und Fach-
stellen aus und bezeichnen die verbleibenden formellen Genehmigungsvorbehalte (fGV). Unter
der Voraussetzung, dass diese berücksichtigt werden, können wir der vorliegenden Planung zu-
stimmen und eine Genehmigung in Aussicht stellen.
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2. Ortsbild

2.1 ISOS-Schutzobjekt

Die ENHK (1) kommt zum Schluss, dass die im Stand der dritten Vorprüfung (VP III) vorliegende
Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung der Stadt Nidau im Bereich AGGLOIac als leichte
Beeinträchtigung im Hinblick auf die Schutzziele des ISOS-Objekts Nidau von nationaler Bedeu-
tung eingestuft werden kann. Die Bedingung, dass die Sichtachsen zum Schloss nicht durch vor-
springende Gebäudeteile beeinträchtigt werden, wurde mit einer entsprechenden Präzisierung des
Art. 504, Sichtkorridore und Sichtpunkte zum Schlossturm, Teilbaureglements (TBR), Stand
04.05.2019, erfüllt.

Die Auswirkungen der in Art. 604 Abs. 3 TBR (Sprungtürme) und Art. 606 Abs. 2 TBR (Aussichts-
turm) festgelegten Bestimmung auf die ISOS-Schutzziele können zum heutigen Zeitpunkt nicht be-
urteilt werden. Die beiden Artikel im Teilbaureglement wurden in dem Sinne ergänzt, dass wenn
die Verträglichkeit mit den übergeordneten ISOS-Schutzzielen gegeben und vereinbar ist, Sprung-
und Aussichtstürme mit der zugelassenen Höhe gemäss den Vorschriften zulässig sind. Die ISOS-
Verträglichkeit wird im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens, unter Einbezug der kantonalen
Denkmalpflege, nachzuweisen sein. Im Planungsbericht ist dem Verständnis dienend aufzuführen
was unter dem Begriff «Verträglichkeit» gemeint wird und das in einem nachgelagerten Verfahren
die noch notwendigen Abklärungen hinsichtlich der ISOS-Verträglichkeit und den übergeordneten
Schutzzielen bezüglich der Turmhöhen und deren Standorte im Uferschutzplan See vorzunehmen
sind.

2.2 Abbruch erhaltenswerter Objekte ohne K-Status

Erhaltenswerte Baudenkmäler dürfen nach Art. 10b Abs. 3 BauG abgebrochen werden, wenn die
Erhaltung unverhältnismässig ist. Im Falle einer Neubaute ist das Baudenkmal durch ein gestalte-
risch ebenbürtiges Objekt zu ersetzen.

Das Hochhaus in derZPP 7.3.1b „Mühleruns“ wird bereits zum heutigen Zeitpunkt in seiner Lage
sehr präzise verödet und bedingt den Abbruch des als erhaltenswed eingestuften Fabrikgebäude
Alpha «Werk 3» an der Dr.-Schneide-Strasse 92. Wenn im Rahmen eines Planerlassverfahrens
ein erhaltenswedes Objekt tangied wird und zugleich die Planungsabsicht besteht, einen Abbruch
des betroffenen Objektes vorzunehmen, sind zum erstmöglichen Vedahren die Abbruchvorausset-
zungen zu prüfen. Folglich ist bereits beim Erlass der ZPP 7.3. 1 b „Mühleruns" eine generelle Ab-
bruchbewilligung (Ad. 32d BauG) im koordinieden Vedahren (KoG) mittels Gesamtentscheid zu
edeilen.

Alternativ kann auch eine Überprüfung der Einstufung des Objekts im Bauinventar durch die Ge-
meinde bei der KDP beantragt werden.

Wir sehen folgende Möglichkeiten (fGV):

a) Die Stadt Nidau ergänzt die Planung mit einem generellen Abbruchgesuch für die öffentliche
Auflage der Teilgrundordnung AGGLOIac, mit entsprechender Publikation. Die Prüfung edolgt
dann im Rahmen des Genehmiqunqsvedahrens oder

b) Die Stadt Nidau erbringt spätestens zum Zeitpunkt der Genehmigung der Teilgrundordnung
AGGLOIac den Nachweis resp. die Zustimmung der KDP, dass das erhaltenswerte Objekt aus
dem Bauinventar entlassen wird.
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3. Verkehr

Gemäss Rahmenkonzept Mobilität (Dokument G02.1) kann für den aktuellen Zustand, inkl. Ostast,
ohne Westast (Zustand 1) die gewünschte bzw. geforderte Leistungsfähigkeit des Strassennetzes
auch ohne AGGLOIac nicht erreicht werden. Die Situation wird durch AGGLOIac hingegen ver-
schärft. Deshalb braucht es verstärkte Anstrengungen, die Mobilitätsbedürfnisse möglichst auf den
Fuss- und Veloverkehr sowie auf den öffentlichen Verkehr zu lenken bzw. zu verlagern. Für den
langfristigen Zustand nach Eröffnung des Westastes und des Porttunnels (Zustand 2) sind die ver-
kehrlichen Auswirkungen grundsätzlich tragbar.

Verlässliche Verkehrsprognosen können aufgrund einer grossen Dynamik in der Verkehrsentwick-
lung nur schwer getätigt werden. Entsprechend ist sicherzustellen, dass bei jeder Planung die Ver-
kehrsthematik stufengerecht überprüft wird, die neusten Erkenntnisse berücksichtigt werden kön-
nen und sofern notwendig Massnahmen festgelegt und umgesetzt werden, jeweils in Begleitung
der kantonalen Fachstellen.

3.1 Massnahmen und planungsrechtliche Verankerung

Innerhalb des Wirkungsbereichs der Teilgrundordnung AGGLOIac müssen umfangreiche Mass-
nahmen umgesetzt werden, damit das Verkehrsaufkommen (MIV) möglichst gering gehalten und
damit die Funktionsfähigkeit des Strassennetzes gesichert werden kann. Das Verkehrsaufkommen
kann nicht einem einzigen Areal angelastet werden, jedoch kann mit der baurechtlichen Grundord-
nung AGGLOIac ein Beitrag geleistet werden.

Die notwendigen Massnahmen werden in Kapitel 9 des Rahmenkonzepts Mobilität (Dokument
G02.1, S.57ff) stufengerecht genannt. In der Folge wird unterschieden zwischen Massnahmen A,
welche in der baurechtlichen Teilgrundordnung AGGLOIac vorgeschrieben werden müssen und
Massnahmen B, welche in den folgenden Überbauungsordnungen und/oder Baubewilligungen
ausgeführt werden sollen (s. Tabelle 1 1). Ebenso werden die wichtigsten Massnahmen und deren
Verankerung im direkten Umfeld (Zentren Nidau und Biel/Bienne) und Massnahmen aus dem Ge-
samtmobilitätskonzept Ostast, welche im Zusammenhang mit dem Quartier AGGLOIac von Bedeu-
tung sind, aufgeführt.

Die Verkehrserzeugung (MIV) durch AGGLOIac ist im Verhältnis zur Nutzungsdichte tief zu halten,
damit insgesamt ein verträgliches Mass resultiert. Mit der Festlegung eines Fahrtenkontingents in
Art. 104 TBR von 3700 Fahrten pro Werktag im Jahresmittel wird nebst der Parkplatzzahl (1 Park-
platz im Maximum pro 170 m2 Geschossfläche oberirdisch im Durchschnitt aller ZPP; s. Anhang 1
zum TBR) auch die Verkehrserzeugung beschränkt.

Die Massnahme zur Erarbeitung eines Mobilitätskonzepts muss in der baurechtlichen Grundord-
nung für den Bereich AGGLOIac (geltend für die Zonen mit Planungspflicht; ZPP) zwingend ver-
bindlich verankert werden, damit in der Folgeplanung - auf Stufe der einzelnen Überbauungsord-
nungen - ein solches Konzept ausgearbeitet wird. Anhand diesem sind anschliessend die daraus
erforderlichen Massnahmen zur Einhaltung und Optimierung des Fahrtenkontingents verbindlich in
der Überbauungsordnung festzuschreiben (z.B. Limitierung der Parkierung, Regelung der Fahrten-
dosierung, Fremdvermietung von Parkplätzen usw.). Das Teilbaureglement, Stand 04.05.2019,
verankert in Art. 104 TBR die Erarbeitungspflicht eines solchen Mobilitätskonzepts beim Erlass der
einzelnen Überbauungsordnungen.

Alle A-Massnahmen gemäss Tabelle 1 1 im Rahmenkonzept Mobilität sind planungsrechtlich ver-
bindlich in der Teilgrundordnung AGGLOIac festgelegt. In dieser Form wird eine stufengerechte
Verbindlichkeit für die Teilgrundordnung AGGLOIac gewährleistet. Den Anträgen (1 3)/(8) wird so-
mit entsprochen resp. die Forderung des AöV (8), dass die im Rahmenkonzept Mobilität erwähnten
Massnahmen zeitgleich im Rahmen des aktuellen Planerlassverfahrens zusätzlich in den Ver-
kehrsrichtplänen der Städte Nidau und Biel aufzunehmen sind, entfällt aufgrund der Tatsache, da
die Massnahme zur Erarbeitung eines Mobilitätskonzepts in der baurechtlichen Grundordnung für
den Bereich AGGLOIac verbindlich festgelegt wird.
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4. Archäologie
Die Planung AGGLOIac betrifft das archäologische Schutzgebiet „Nidau Steinberg -Schloss-
matte/Strandbode/BKW - Neue Station", das gemäss Gutachten der Eidgenössischen Kommission
für Denkmalpflege von 21. Februar 2012 Fundstellen von nationaler Bedeutung enthält.

Bei allen Bauvorhaben im Bereich AGGLOIac und bei den geplanten Massnahmen im Bereich des
Uferschutzplans ist auf die archäologischen Fundstellen Rücksicht zu nehmen. Sie sind grundsätz-
lich zu schützen, indem auf Bodeneingriffe (Terrainveränderungen, Unterkellerungen, Altlastenent-
sorgung, Leitungsbau) nach Möglichkeit verzichtet wird.

4.1 Massnahmen und planungsrechtliche Verankerung

Die Parteien haben sich im Hinblick auf die Planung und Umsetzung der archäologischen Gra-
bungsarbeiten im Vorfeld intensiv ausgetauscht, sich auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt und
dies in einem 2018 Unterzeichneten Rahmenvertrag festgehalten. Dies hat Eingang in die vorlie-
gende Planung gefunden. Mit Abschluss der schriftlichen Vereinbarung haben die am Projekt be-
teiligten Parteien, der Kanton Bern, die Städte Biel und Nidau sowie der Investor Mobimo, das
Schutzbedürfnis der Fundstellen, welches in Art. 503 Teilbaureglement AGGLOIac festgehalten
wird, konkretisiert.

Das Archäologische Schutzgebiet wird im Schutzzonenplan (Teilzonenplan AGGLOIac, 01.3) für
den ganzen Bereich AGGLOIac, inkl. Wirkungsperimeter des Uferschutzplans verbindlich festge-
legt und im Art. 503 TBR geregelt. Es gelten somit die mit dem ADB getroffenen Absprachen und
Vereinbarungen.

Es gilt nun noch die Forderung des ADB (6) aufzunehmen, wonach im Bereich des Uferschutz-
plans See auf sämtliche Massnahmen zu verzichten sind, die in die archäologischen Schichten
und Pfahlfelder eingreifen. Eine Überdeckung der archäologischen Schichten und Pfähle mit 1.5 m
ungestörten Material muss garantiert sein, damit keine Rettungsgrabungen notwendig werden.
Diese Massnahme ist entweder in Art. 503 TBR oder in die Vereinbarungen bzw. Verträge mit dem
ADB aufzunehmen. Ein entsprechender Nachweis ist dem AGR zum Zeitpunkt der Genehmigung
beizubringen (fGV).

5. Teilbaugrundordnung AGGLOIac
Die baurechtliche Teilgrundordnung im Bereich AGGLOIac besteht aus vier Plänen: Nutzungszo-
nen, Bauzonenplan, Schutzzonenplan und dem Uferschutzplan See (UeO nach Art. 88 BauG) so-
wie dem Teilbaureglement (TBR), integriert mit den Vorschriften zum Uferschutzplan See.

Die Pläne und das Teilbaureglement, Stand 04.05.2019, sind bereinigt.

5.1 Realisierungsprogramm (behördenverbindlich) zum Uferschutzplan See

Nachstehende Anträge des DLZ SFG (14) und des ADB (6) sind zu berücksichtigen:

Grundsätzliches (alle Massnahmenblätter)

Für jene Massnahmen, die Bodeneingriffe beinhalten, müssen in den Massnahmenblättern not-
wendige archäologische Massnahmen und Kosten berücksichtigt werden (nicht beitragsberechtigt
für einen Kantonsbeitrag aus dem See- und Flussuferfonds, Art. 2a Abs. 2 SFV).

Massnahmenblatt Nr. 5 "Sektor 3"

Die Fläche des Sektors 3 ist gemäss Uferschutzplan See und Teilbaureglement Art. 607 Abs.1
eine Zone für Sport und Freizeit (ZSF) nach Art. 78 BauG. Es handelt sich nicht um eine Freifläche
nach SFG. Vom Massnahmenblatt Nr. 5 ist einzig der Stichweg nordöstlich des Barkenhafens bei-
tragsberechtigt für einen Kantonsbeitrag aus dem See- und Flussuferfonds (Art. 2a Abs. 2 SFV).
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Die als SFG-relevant aufgeführten Kosten sind nicht beitragsberechtigt und müssen als solche
ausgewiesen werden (fGV), namentlich:

- Pflanzbeete (CHF 10*000.-)
- Mergel u. Grünflächen diverse (CHF 90'000.--)
- Velobügel zu Uferweg gehörig (CHF 30’000.~)
- 3 Arten Parkbänke (CHF 30’000.~).

6. Rodungsgesuche
Die Ausnahmebewilligung zur Rodung beim Erlenwäldli Nidau und zu den geplanten Ersatzleistun-
gen kann nach Erfüllung der Genehmigungsvorbehalte (Ziff. 6.1) und mit Bedingungen und Aufla-
gen (Ziff. 6.2) vom KAWA (10) in Aussicht gestellt werden.

Die Ausnahmebewilligung zur definitiven Rodung bzw. zum Verzicht auf die Wiederaufforstung des
gesamten Expo-Wäldlis (Parzellen 897 und 390 in Nidau) und zu den geplanten Ersatzleistungen
kann nach Erfüllung der Genehmigungsvorbehalte (Ziff. 6.1) und mit Bedingungen und Auflagen
(Ziff. 6.2) vom KAWA (10) in Aussicht gestellt werden.

6.1 Genehmigungsvorbehalte zu den Rodungsverfahren

- Vorbehalten bleiben schützenswerte Einsprachen zu den Rodungen oder zu den Ersatzleistun-
gen im Rahmen der öffentlichen Auflage.

- Vorbehalten bleibt die ausstehende Beurteilung des BAFU, Abt. Wald, im Rahmen der Anhö-
rung.

6.2 Bedingungen und Auflagen

Diese werden im Gesamtentscheid vom AGR verfügt:

6.2.1 Bedingungen

- Die Rodungsbewilligungen werden befristet. Die Fristen werden erst im Genehmigungsverfah-
ren abschliessend festgelegt.
Das Entfernen der Bestockung bzw. die Zweckentfremdung des Waldareals darf erst erfolgen,
wenn die Rodungsbewilligung rechtskräftig und der zuständige Forstdienst die Rodungsfläche
angezeichnet hat.
Die Stadt Biel hat die Ersatzaufforstungen vor Eintreten der Rechtskraft der Rodungsbewilli-
gungen vorgenommen. Es wird seitens Amt für Wald zugesichert, dass die Ersatzleistungen
nach der Ausführung während mindestens 20 Jahren als Realersatz für das Projekt AGGLOIac
eingesetzt oder allenfalls - wenn das Projekt nicht realisiert werden kann - einem anderen Ro-
dungsvorhaben angerechnet werden können.

6.2.2 Auflagen

- Das KAWA wird Auflagen erst im Rahmen des Genehmigungsverfahrens (Rodungsverfügung)
formulieren und festlegen.

- Das Erlenwäldi liegt im archäologischen Schutzgebiet. Die Rodungsarbeiten sind durch den
Archäologischen Dienst des Kantons Bern zu begleiten (siehe Dokument 02.0, 23: Abb. „Ar-
chäologisches Schutzgebiet").

6.3 Hinweise zum weiteren Vorgehen (inkl. Waldfeststellungsverfahren)

Wir bitten diese nachstehenden formalen Anforderungen (fGV) zur öffentlichen Auflage und Ge-
nehmigung zwingend zu beachten:

- Jede Rodung mit den zugehörigen Ersatzleistungen ist zusammen mit der Nutzungsplanung
öffentlich aufzulegen. Dabei ist in der Publikation zur Auflage ausdrücklich auf die Rodung hin-
zuweisen.
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- Jede Waldfeststelllung ist zusammen mit der Nutzungsplanung öffentlich aufzulegen. Dabei ist
in der Publikation zur Auflage ausdrücklich zu erwähnen, dass eine verbindliche Waldgrenze
gemäss Waldgesetz aufgelegt wird und damit auch Einsprachen gegen diese Waldfeststellung
möglich sind.

- Wald-Baulinien, die zusammen mit den Waldfeststellungen erlassen werden sollen, sind eben-
falls zusammen mit der Nutzungsplanung öffentlich aufzulegen. Dabei ist in der Publikation zur
Auflage ausdrücklich zu erwähnen, dass eine Wald-Baulinie gemäss Waldgesetz aufgelegt
wird und damit auch Einsprachen dazu möglich sind.

- Anlässlich der Genehmigung der Nutzungsplanung sind je ein Exemplare der vom Amt für
Wald zu genehmigenden Pläne und Dokumente für das Amt für Wald, Bereich Waldrecht, und
für die zuständige Waldabteilung vorzusehen. Diese werden nach der Genehmigung der Nut-
zungsplanung durch das AGR dem Amt für Wald zugestellt.

6.4 Weitere Hinweise

Wir bitten die nachstehende Anträge des KAWA (10) zu berücksichtigen:

- Im Planungsbericht sind an zwei Stellen Korrekturen vorzunehmen, wo falsche Aussagen zu
rechtsverbindlichen Regelungen im Nutzungsplan statt im Uferschutzplan See gemacht wer-
den.
Die Planlegenden sind in französischer Sprache zu korrigieren.

7. Weiteres Vorgehen
Die bereinigte Planung ist während 30 Tagen zusammen mit dem Vorprüfungsbericht öffentlich
aufzulegen (Art. 60 Abs. 1 BauG; Art. 54 Abs. 2 GG). In der Publikation ist darauf hinzuweisen,
dass während der Auflagefrist, schriftlich begründet Einsprache erhoben werden kann (Art. 60 Abs.
2 BauG). Ebenfalls ist darauf hinzuweise, dass die Rodungsgesuche mit den zugehörigen Ersatz-
leistungen, die Waldfeststellung sowie die Wald-Baulinie aufliegt. Zudem ist die Entwidmung der
durch die Bebauung betroffenen Gwerdtstrasse (Teilgebiet ZPP 7.1.3) sowie das generelle Ab-
bruchgesuch (siehe Ziff. 2.2. hiervor) gleichzeitig mit vorliegender Planung zu publizieren (fGV).
Einspracheverhandlungen sind vor der Beschlussfassung durch das zuständige Organ abzuhalten
(Art. 60 Abs. 2 BauG). Es empfiehlt sich deshalb, zwischen dem Ende der Auflagefrist und dem für
die Beschlussfassung vorgesehenen Termin für diesen Zweck hinreichend Zeit auszusparen.

Die Einladung zur Gemeindeversammlung oder zur Urnenabstimmung ist mindestens 30 Tage vor-
her bekannt zu machen (Art. 9 Abs. 1 GV).

Werden vor oder bei der Beschlussfassung Änderungen angebracht, ist den davon Betroffenen
Kenntnis und Gelegenheit zur Einsprache zu geben (Art. 60 Abs. 3 BauG).

Nach der Beschlussfassung und dem Ablauf der 30-tägigen Beschwerdefrist (Art. 67 VRPG) ist die
Planung ohne Verzug dem Amt für Gemeinden und Raumordnung zur Genehmigung einzureichen
(Art. 120 Abs. 1 BauV). Eine Kopie des Überweisungsschreibens ist dem Regierungsstatthalteramt
zuzustellen.

Die Pläne und Vorschriften sind in 8-facher Ausfertigung, versehen mit den Genehmigungsver-
merken, den Unterschriften der Präsidentin / des Präsidenten und der Sekretärin / des Sekretärs
des beschlussfassenden Organs sowie dem Auflagezeugnis der Gemeindeschreiberin / des Ge-
meindeschreibers einzureichen (Art. 120 Abs. 2 BauV).

Vorlagen zu Publikationstexten, zur Behandlung von Einsprachen und weitere Checklisten finden
Sie auf unserer Homepage unter Arbeitshilfen/Muster und Checklisten.
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Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Amt für Gemeinden und Raumordnung
Abteilung Orts- und Regionalplanung

Regula Siegenthaler, Raumplanerin

- Fachberichte

Kopie mit Beilagen (Fachberichte):
- Projektgesellschaft AGGLOIac, Postfach 208, 2560 Nidau
- Stadtplanung Biel
- Planteam S AG, Untere Steingrubenstrasse 19, 4500 Solothurn

Kopie per E-Mail:
- Regierungsstatthalteramt Biel-Bienne
- ENFtK, Eidg. Natur- und Fleimatschutzkommission
- AWA, Amt für Wasser und Abfall
- LANAT / ANF, Abteilung Naturförderung
- LANAT/ Fl, Fischereiinspektorat
- AK, Amt für Kultur, ADB Archäologischer Dienst Bern
- AK, Amt für Kultur, KDP Kantonale Denkmalpflege
- AöV, Amt für öffentlicher Verkehr
- AUE, Amt für Umwelt und Energie
- KAWA, Amt f. Wald, Fachdienste und Ress. (Waldrecht)
- KAWA, Waldabteilung Mittelland
- Beco Bernerwirtschaft, Immissionsschutz
- TBA Kantonales Tiefbauamt, Nationalstrassenbau
- TBA Tiefbauamt, OIK III
- TBA Tiefbauamt, Dienstleistungszentrum DLZ SFG
- TBA Tiefbauamt, OIK III, Wasserbau
- s.b/b Verein Seeland. biel/bienne
- KL Kantonales Laboratorium
- SVSA Strassenverkehr - und Schifffahrtsamt
- KPL (intern: BAF)
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Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung der Stadt Nidau im Bereich AGGLOIac und
Erteilung der Ausnahmebewilligung zur Rodung nach Art. 5 WaG - 3. Vorprüfung

Sehr geehrte Damen und Herren

Die ENHK hat sich in ihrem Gutachten vom 2. Juni 2017 im Rahmen der ersten Vorprüfung erstmals
zum Vorhaben «Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung der Stadt Nidau im Bereich AGGLO-
Iac und Erteilung der Ausnahmebewilligung zur Rodung nach Art. 5 WaG» geäussert. Dabei kam sie
zum Schluss, dass die Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung auf der Basis des Richtpro-
jekts AGGLOIac zu einer schweren Beeinträchtigung im Hinblick auf die folgenden Schutzziele des
ISOS-Objekts Nidau führe: ungeschmälerte Erhaltung der Präsenz und Wirkung des mächtigen
Schlosses als Wahrzeichen von Nidau, ungeschmälerte Erhaltung der Durchblicke vom und auf das
Schloss, ungeschmälerte Erhaltung der Bezüge des Schlosses zum See und zur Zihl, ungeschmälerte
Erhaltung der Substanz und Struktur des Villen- und Einfamilienhausviertels mit Gärten (B 3.1) mit
seinen hohen räumlichen Qualitäten. Massgebend für diese Beurteilung seien insbesondere der voll-
ständige Verlust der Sichtbezüge zwischen dem Schloss und dem See sowie der wichtigen Sichtach-
se vom Bereich der Dr. Schneider-Strasse unmittelbar südwestlich derZihlbrücke zum Schloss. Wei-
ter negativ ins Gewicht falle die dominante Wirkung des Hochhauses, das von verschiedenen Stand-
orten in wertvollen Ortsbildteilen (Schlosspark, Uferbereich, Villen- und Einfamilienhausviertel B 3.1)
gesehen weit in den Horizont eingreift und deren Wirkung schmälert. Der Einfluss des Hochhauses
auf die Altstadt könne zudem nicht abschliessend beurteilt werden; eine schwerwiegende Beeinträch-
tigung konnte zum damaligen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Die Kommission beantragte
deshalb, dass das Projekt im Sinne der Ausführungen in ihrem Gutachten überarbeitet werde. Dabei
seien insbesondere die folgenden Rahmenbedingungen einzuhalten:

Beatrice IVliranda-Gut, stellvertretende Sekretärin
ENHK c/o Bundesamt für Umwelt BAFU, 3003 Bern
Telefon +41584628081, Telefax +41584647579
beatrice.miranda-gut@enhk.admin.ch



- Das Schloss darf durch die Bebauung nicht bedrängt oder verstellt werden. Die bestehenden
Sichtbezüge in Richtung Nordwesten, d.h. vom Schlossareal über den Abschnitt der Dr. Schnei-
der-Strasse, der sich zwischen der Abzweigung des Flösserwegs (Richtung Nordwesten) und der
Gwerdtstrasse (Richtung Südosten) erstreckt, sowie in Richtung Norden (Bereich Dr. Schneider-
Strasse südwestlich des Übergangs über die Zihl) sind zu erhalten.

- Die Bebauung im Projektperimeter darf von den wertvollen Ortsbildteilen (Schlosspark, Uferbe-
reich, Villen- und Einfamilienhausviertel B 3.1, Altstadt, Vorstadt) aus gesehen nicht in den Hori-
zont eingreifen bzw. anderweitig störend in Erscheinung treten.

- Das Seeufer ist als breiter, möglichst unbebauter naturnaher Grüngürtel zu erhalten, auf grössere
befestigte Flächen ist zu verzichten.

- Der Flussraum der Zihl ist von Bauten und Anlagen frei zu halten und darf in seiner Wirkung nicht
durch hohe Bauten bedrängt werden.

Aufgrund der Ergebnisse der ersten Vorprüfung 2017 wurden von der Bauherrschaft verschiedene
Projektänderungen ausgearbeitet. Im Rahmen der zweiten Vorprüfung hat die Kommission am 19.
September 2018 erneut eine Stellungnahme abgegeben. Darin hat sie festgestellt, dass das Vorhaben
trotz Verbesserungen weiterhin als schwerwiegende Beeinträchtigung des ISOS Nidau einzustufen ist.
Diese Beurteilung ergebe sich insbesondere aufgrund der dominanten, die Wahrnehmung des Orts-
bildes von verschiedenen wertvollen Ortsbildteilen her störenden Wirkung des Hochhauses. Zusätz-
lich ins Gewicht falle auch die Schwächung der Sichtachsen zwischen dem Schloss und dem See
bzw. dem Seeufer. Damit das Projekt voraussichtlich als lediglich leichte Beeinträchtigung eingestuft
werden könne, sei es zwingend in Bezug auf die folgenden Aspekte zu überarbeiten:
- Die Kommission hält an ihrer Beurteilung fest, dass die Bebauung im Projektperimeter von den

wertvollen Ortsbildteilen (Schlosspark, Uferbereich, Villen- und Einfamilienhausviertel B 3.1, Alt-
stadt, Vorstadt) aus gesehen nicht in den Horizont eingreifen bzw. anderweitig störend in Erschei-
nung treten darf. Eine gesamthaft leichte Beeinträchtigung kann nur erreicht werden, wenn auf
das geplante Hochhaus verzichtet wird. Eine Überbauung an diesem Standort mit einer ISOS-
kompatiblen Bebauung erachtet die Kommission hingegen als möglich.

- Die Präsenz und Wirkung des Schlosses von wesentlichen, öffentlich zugänglichen Standorten
am See ist sicherzustellen.

- Die Verschiebung der Bauten zugunsten von Durchblicken zum Schloss sowie die weiteren An-
passungen im Sinne des ISOS dürfen nicht bloss auf das Richtprojekt beschränkt bleiben, son-
dern müssen vollständig und ohne die Möglichkeit, Ausnahmeregelungen zu beanspruchen, pla-
nungsrechtlich gesichert werden.

Mit Schreiben vom 28. November 2018 hat das Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons
Bern der ENHK mitgeteilt, dass die Projektgesellschaft AGGLOIac bestrebt ist, das Hochhaus zu
überarbeiten. In der Folge hat die Kommission am 12. Februar 2019 eine erneute Stellungnahme zu
angepassten und ergänzten Unterlagen mit Visualisierungen der Bebauung mit unterschiedlichen
Höhen des Hochhauses (70 m, 60 m, 54 m, 48 m, 42 m, 36 m, 30 m) bei gleichbleibender Grundflä-
che abgegeben. Darin kam sie zum Schluss, dass eine gemäss den vorgeschlagenen Anpassungen
geänderte Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung der Stadt Nidau im Bereich AGGLOIac
voraussichtlich nicht mehr als schwerwiegende, sondern noch als leichte Beeinträchtigung des ISOS-
Objekts Nidau eingestuft werden kann, sofern die Dimensionen des Hochhauses (Grundfläche ge-
mäss aktuellem Richtprojekt und maximale Höhe 48 m) planungsrechtlich verbindlich gesichert wer-
den. Die weiteren im Gutachten vom 2. Juni 2017 und der Stellungnahme vom 19. September 2018
formulierten Rahmenbedingungen und Auflagen behalten ihre Gültigkeit.

Mit Leitverfügung vom 14. März 2019 hat das Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons
Bern der ENHK die Unterlagen im Rahmen dritten Vorprüfung1 nochmals zu Beurteilung unterbreitet.

1 Unterlagen gemäss Auflistung «Dokumente zur Vorprüfung III, AGGLOIac», Beilage des Schreibens der Stadt
Nidau an die ENHK, 13.03.2019



Nidau ist im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) als Kleinstadt von nationaler
Bedeutung aufgeführt. Das Vorhaben benötigt zwei Rodungsbewilligungen, zudem geht die Kommis-
sion davon aus, dass das Vorhaben gewässerrechtliche Bewilligungen erfordert. Diese stellen eine
Bundesaufgabe gemäss Art. 2 NHG dar. Die Begutachtung erfolgt gestützt auf Art. 7 NHG. Die Kom-
missionsmitglieder Karin Zaugg Zogg und Isabelle Claden befinden sich weiterhin im Ausstand.

In Bezug auf die im Gutachten vom 2. Juni 2017 sowie in den Stellungnahmen vom 19. September
2018 und 12. Februar 2019 formulierten Rahmenbedingungen und Auflagen stellt die Kommission
fest, dass diese grösstenteils umgesetzt worden sind. Das Richtkonzept AGGLOIac ist nun gemäss
Art. 1 01 Abs. 3 «Grundlage für die weitere Planung; die dort beschriebenen Elemente sind für die
weitere Umsetzung der darin enthaltenen Vorgaben massgebend». Neu bildet das Richtkonzept AG-
GLOIac den Anhang 3 des Teilbaureglements; konkret werden dort ein Plan (ohne Massstabs-
Angabe) sowie eine Auflistung der «Wegweisende[n] Elemente» aufgeführt.

Die Durchblicke zum Schloss sowie die maximale Höhe des Hochhauses von 48 m sind im Teilbau-
reglement verbindlich gesichert. Die Möglichkeit eines Bonus von je 3'000 m2 zusätzliche oberirdische
Gebäudefläche, wenn Untergeschosse und Unterniveaubauten zur Erhaltung bedeutender archäolo-
gischer Schichten angehoben werden, wird auf die ZPP 7.1 und 7.5 beschränkt. Zudem wird die ma-
ximale oberirdische Gebäudefläche in der ZPP 7.3, die den Übergang zum Gebiet 3 «Wohnquartier
Weyermatten» mit dem Villen- und Einfamilienhausviertel (Baugruppe 3.1) bildet, von 30'000 m2 auf
26'500 m2 reduziert.

Während im Projektstand der 2. Vorprüfung für das Hochhaus eine maximale Gebäudefläche von
600 m2 pro Regelgeschoss vorgegeben war, gilt dies neu erst ab dem achten Vollgeschoss. Die
Kommission geht davon aus, dass damit für die untersten sieben Geschosse eine grössere Gebäude-
fläche ermöglicht werden soll. Wie diese Anpassung mit den Richtkonzept in Übereinstimmung ge-
bracht werden kann, ist nicht ersichtlich. Von den wertvollen Ortsbildteilen (Schlosspark, Uferbereich,
Villen- und Einfamilienhausviertel B 3.1, Altstadt, Vorstadt) her gesehen wird eine Vergrösserung der
Gebäudefläche in den untersten sieben Vollgeschossen jedoch die Wirkung des Hochhauses nicht
wesentlich verändern.

Entgegen den Aussagen im Planungsbericht (02.0, Stand 07.03.2019, S. 47) wird im Teilbauregle-
ment nicht auf den Mechanismus verzichtet, dass Überbauungsordnungen oder anderweitige beson-
dere NutzungsVorschriften der baurechtlichen Teilgrundordnung AGGLOIac Vorgehen (ursprünglich
Art. 104 Abs. 1, Stand Vorprüfung II vom 21.06.2018). Neu wird in Art. 102 Abs. 2 festgehalten, dass
«Vorschriften einer auf der Grundlage einer Zone mit Planungspflicht (ZPP) erlassenen Überbau-
ungsordnung (ÜO) [...] den Bestimmungen der teilbaurechtlichen Grundordnung vor[gehen], soweit
nicht Vorgaben betroffen sind, die in der ZPP verbindlich geregelt sind». Die Auswirkungen dieser
Formulierung sind für die Kommission nicht klar. Nach ihrer Ansicht würde der vollständige Verzicht -
wie er im Planungsbericht angekündigt ist - hier die erforderliche Klarheit schaffen.

Neu wird in Art. 304 geregelt, dass vorspringende Gebäudeteile bis 2.5 m Tiefe und rückspringende
Gebäudeteile ohne Tiefen begrenzung zulässig sind, soweit sie maximal 1/3 des zugehörigen Fassa-
denabschnitts umfassen. Es ist sicherzustellen, dass die Sichtachsen zum Schloss nicht durch vor-
springende Gebäudeteile beeinträchtigt werden.

In den Strandbädern Biel und Nidau (ZöN «Freibad Biel» und «Freibad Nidau») sind Neubauten mit
einer maximalen Gesamthöhe von 8 m sowie Sprungtürme und ähnliche Einrichtungen bis zu einer
Höhe von 15 m zulässig (Art. 604 Abs. 3). Die Kommission wiederholt, dass beide Strandbäder als
Einzelobjekte im ISOS aufgenommen und mit dem Erhaltungsziel A „Erhalten der Substanz“ versehen
sind. Da die Unterlagen keine konkreten Bauvorhaben in diesem Bereich enthalten, können allfällige
Konflikte mit dem ISOS zum heutigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden.

Art. 606 Abs. 2 soll neu einen Aussichtsturm mit einer Grundfläche von höchstens 50 m2 und einer
Gesamthöhe von höchstens 18 m in der «Freifläche b» südlich des Hafenbereichs ermöglichen. Der-
noch nicht näher bezeichnete - Standort befindet sich im Perimeter des Uferschutzplans sowie in der



Umgebungszone VIII „Seeufer mit Wäldchen und öffentlichen Anlagen“, für die das Erhaltungsziel a
„Erhalten der Beschaffenheit als Kulturland oder Freifläche“ gilt. Ein Konflikt mit dem Schutzziel «Un-
geschmälerte Erhaltung des Seeufers (U-Zo VIII) als breiter, möglichst unbebauter naturnaher Grün-
gürtel» kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Kommission kommt zum Schluss, dass die im Stand der dritten Vorprüfung vorliegende Teilände-
rung der baurechtlichen Grundordnung der Stadt Nidau im Bereich AGGLOIac als leichte Beeinträch-
tigung im Hinblick auf die Schutzziele des ISOS-Objekts Nidau von nationaler Bedeutung eingestuft
werden kann, sofern die folgende Bedingung erfüllt ist:
- Die Sichtachsen zum Schloss dürfen nicht durch vorspringende Gebäudeteile beeinträchtigt wer-

den.

Zudem behalten die weiteren im Gutachten vom 2. Juni 2017 und den Stellungnahmen vom 19. Sep-
tember 2018 und 12. Februar 201 9 formulierten Rahmenbedingungen und Auflagen ihre Gültigkeit.

Die Auswirkungen der Regelungen in Art. 604 Abs. 3 und Art. 606 Abs. 2 auf die Schutzziele können
zum heutigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden.

Die Kommission wünscht über den weiteren Verlauf des Geschäfts orientiert zu werden.

Freundliche Grüsse

Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission ENHK

Dr. Heidi Z’graggen
Präsidentin

Dr. Beatrice Miranda-Gut
Stellvertretende Sekretärin

Kopie:
BAFU, Abteilung Arten, Ökosysteme, Landschaften
BAK, Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege
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Einwohnergemeinde Nidau
Original an: Kopie an: 444 tn+ i.

E 0 6. 2019
zur direkten Erledigung Lj

□ zur Stellungnahme □
□ zur Kenntnisnahme <£

Genehmigungsvorbehalt abschliessende Vorprüfung III vom 20.05.2019 (s. Ziff. 4.1)

Sehr geehrter Herr Ochsenbein

Ich danke Ihnen für das Schreiben vom 8. Juli 2019. Die Forderungen des Archäologischen
Dienstes sind somit angemessen berücksichtigt und der Genehmigungsvorbehalt zur Archäolo-
gie ist aus unserer Sicht bereinigt.

Freundliche Grüsse

Archäologischer Dienst
des Kantons Bern

Prof. Dr. Adriano Boschetti
Kantonsarchäologe

Kopie an: Frau Regula Siegenthaler, Amt für Gemeinden und Raumordnung, Bern
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